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OVB Holding AG  

Köln  

ISIN DE0006286560  / WKN 628 656  

 

 

Ordentliche Hauptversammlung  

am Freitag, den 12. Juni 202 6, 10 .00  Uhr  (MESZ)   

im Dorint Hotel am Heumarkt Köln , Pipinstraße 1, 50667 Köln -Zentrum  

 

 

Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten  oder einen von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. 

durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung , einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG  oder 

eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre unter Vor-

lage des Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden.  

Wird die Vollmacht nicht einem Intermediär, einer Aktionärsvereinigung, einem Stimmrechtsberater ge-

mäß § 134a AktG oder einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person  erteilt und unterliegt 

die Erteilung der Vollmacht auch nicht sonst dem Anwendungsbereich des § 135 AktG, hat die Erteilung 

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Text-

form (§ 126b BGB) zu erfolgen.  

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte 

am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist.  

Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht an die Gesellschaft kann postalisch oder per E-Mail bis 

Donnerstag, den 11. Juni  202 6, 17:00 Uhr (MESZ) (Zugang), an folgende Adresse erfolgen:  

 

OVB Holding AG  

c/o Computershare Operations Center  

80249 München  

oder per E -Mail unter: anmeldestelle@computershare.de  
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Vorstehender Übermittlungsweg steht auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Er-

klärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevoll-

mächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Wider ruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf de n 

vorgenannten Übermittlungsweg en bis zum o. g. Zeitpunkt  unmittelbar  gegenüber der Gesellschaft er-

klärt werden.  

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird den Aktionären nach der oben beschriebenen form - 

und fristgerechten Anmeldung mit der Eintrittskarte zugeschickt.  

Für die Bevollmächtigung eines Intermediär s, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters ge-

mäß § 134a AktG oder einer anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichge-

stellten Person gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

Bitte stimmen Sie sich, wenn Sie einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 

gemäß § 134a AktG oder eine  andere mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichge-

stellte Person bevollmächtigen wollen, mit dieser über eine mögliche Form der Vollmacht ab.  

Bevollmächtigung von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter  

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsver-

treter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen.  

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern bereits vor der Hauptver-

sammlung eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich rechtzeitig anmelden und den Berechtigungs-

nachweis führen. Nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten sie  mit der Eintrittskarte  ein Formular, 

das zur Vollmachts - und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet wer-

den kann. Die Erteilung einer Vollmacht an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ihr Wi-

derruf und der Na chweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sowie die Erteilung von Wei-

sungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf oder die Änderung dieser 

Weisungen bedürfen der Textform.  Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder eines bevollmächtig-

ten Dritten an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der zuvor erteilten Vollmacht  und 

Weisungen  an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.  

Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen 

in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden.  

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungs-

beschlüsse, zur Ausübung des Rede - und Fragerechts oder zur Ste llung von Anträgen entgegen.  

Vor der Hauptversammlung erteilte Vollmachten nebst Weisungen  an die von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft  spätestens bis zum Donnerstag , den 11. Juni  202 6, 

17.00 Uhr (MESZ),  post alisch oder per E -Mail unter der folgenden Adresse zugehen : 

OVB Holding AG  

c/o Computershare Operations Center  

80249 München  

oder per E -Mail unter: anmeldestelle@computershare.de  
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Darüber hinaus bieten wir form - und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschie-

nenen Aktionären an, die von der Gesellschaft  benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptver-

sammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.  

Ergänzende Informationen zur Stimmrechtsausübung  

Gehen bei der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erteilung , der Änderung  und dem Widerruf einer 

Vollmacht oder Weisung auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklä-

rungen  eines Aktionärs  ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt 

erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich 

behandelt:  1. gemäß §  67c Abs.  1 und Abs. 2 Satz  3 AktG in Verbindung mit Artikel  2 Absatz  1 und 3 und 

Artikel  9 Absatz  4 der Durchführungsverordnung (EU)  2018/1212), 2. Per E-Mail, 3. Papierform  

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel - eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 

so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Weisung entsprechend für jeden Punkt der Ein-

zelabstimmung.  

Angaben zu den Abstimmungen  

Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist somit auch keine Abstim-

mung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Unter den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 und 9  haben 

die Beschlüsse über die bekanntgemachten Beschluss - bzw. Wahlvorschläge verbindlichen Charakter. 

Unter den Tagesordnungspunkten 7 und 8 haben die Beschlüsse über den bekanntgemachten Beschluss-

vorschlag empfehlenden Charakter. Die Aktionäre können bei  sämtlichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ 

(Befürwortung) oder „Ne in“ (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme enthalten (Stimmenthaltung).  

 

K öln, im Mai 202 6 

OVB Holding AG  


